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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 

VENNO VET 1 super            UFI 8801-E00J-W00E-MHUC 
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird 

Biozid 
PT 2 - Desinfektionsmittel für den Privatbereich und den Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens sowie andere 
Biozid-Produkte  
PT  3 - Biozid-Produkte für die Hygiene im Veterinärbereich  
PT 4 - Desinfektionsmittel für den Lebens- und Futtermittelbereich  
flüssiges Konzentrat, Flächendesinfektionsmittel, löslich in Wasser 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs 

Konzentrat : Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden. 
Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
MENNO CHEMIE-VERTRIEB GMBH Firmenname: 

Straße: Langer Kamp 104 
Ort: D-22850 Norderstedt 
Telefon: Telefax: +49(0)40/5290667-0 +49(0)40/5290667-66 

info@menno.de E-Mail: 
Jan Nevermann Ansprechpartner: 

E-Mail: info@menno.de 
www.menno.de Internet: 
Menno Chemie-Vertrieb GmbH Auskunftgebender Bereich: 

Giftinformationszentrum Nord Universität Göttingen, giznord@giz-nord.de 
Tel.: +49(0)551/ 1 92 40 

1.4. Notrufnummer: 

Angaben zu den physikalisch-chemischen Eigenschaften sind nicht zur Erstellung einer Spezifikation geeignet. 
Weitere Angaben 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Met. Corr. 1; H290 
Acute Tox. 4; H302 
Acute Tox. 4; H332 
Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 
Aquatic Chronic 3; H412 
 
Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung 

Ameisensäure 
Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 
Glyoxylsäure 
sekundäres n-Alkansulfonat 
Dipenten 
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Signalwort: Gefahr 

Piktogramme: 

H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gefahrenhinweise 

P260 Nebel / Aerosol nicht einatmen. 
P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. 
P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke 
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen. 
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. 

Sicherheitshinweise 

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische 
       Nur für den berufsmäßigen Verwender. 
       Vor Gebrauch beiliegendes Merkblatt lesen. 

Hinweis zur Kennzeichnung 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

Reizt die Augen und die Atmungsorgane. 
Flüssigkeit verursacht starke Entzündung der Bindehaut und kann ernste Schädigungen der Hornhaut verursachen. 

2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 

Anteil Stoffname CAS-Nr. 
EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr. 
Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) 

55 - < 60 % 64-18-6 Ameisensäure 

200-579-1 607-001-00-0 
Flam. Liq. 3, Met. Corr. 1, Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Eye Dam. 1; H226 H290 H331 
H302 H314 H318 

10 - < 15 % 85536-14-7 Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 

287-494-3 
Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Aquatic Chronic 3; H302 H314 H412 

10 - < 15 % 111-87-5 1-Octanol 

203-917-6 
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3; H319 H412 

5 - < 10 % 298-12-4 Glyoxylsäure 

206-058-5 
Met. Corr. 1, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1; H290 H318 H317 

1 - < 5 % 97489-15-1 sekundäres n-Alkansulfonat 

307-055-2 
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3; H302 H315 H318 H412 

< 1 % 138-86-3 Dipenten 

205-341-0 601-029-00-7 
Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H226 H315 
H317 H304 H400 H410 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

Anteil Stoffname CAS-Nr. EG-Nr. 
Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE 

64-18-6 200-579-1 55 - < 60 % Ameisensäure 
inhalativ:  LC50 = 7,85 mg/l (Dämpfe); inhalativ:  ATE = 0,5 mg/l (Stäube oder Nebel); oral:  LD50 = 
730 mg/kg   Skin Corr. 1A; H314: >= 90 - 100    Skin Corr. 1B; H314: >= 10 - < 90    Skin Irrit. 2; 
H315: >= 2 - < 10    Eye Irrit. 2; H319: >= 2 - < 10 

85536-14-7 287-494-3 10 - < 15 % Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 
dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >300-2000 mg/kg 

111-87-5 203-917-6 10 - < 15 % 1-Octanol 
dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >5000 mg/kg 

298-12-4 206-058-5 5 - < 10 % Glyoxylsäure 
dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = 2528 mg/kg 

97489-15-1 307-055-2 1 - < 5 % sekundäres n-Alkansulfonat 
dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  LD50 = >500-2000 mg/kg 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Ersthelfer muss sich selbst schützen. 
Allgemeine Hinweise 

An die frische Luft bringen. Sauerstoff oder, falls erforderlich, künstliche Beatmung. Arzt konsultieren.  
Nach Einatmen 
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Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer bequemen 
Atemposition ruhig halten. 

Mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Kontaminierte Kleidung und 
Handschuhe vor Wiederbenutzung ausziehen und (ab)waschen, auch die Innenseite. Bei andauernder Hautreizung 
einen Arzt benachrichtigen. 

Nach Hautkontakt 

 Sofort Arzt hinzuziehen.  Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den 
Augenlidern. 

Nach Augenkontakt 

 Sofort Arzt hinzuziehen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Siehe Kapitel 2.1 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprühnebel, alkoholbeständigen Schaum, 
Trockenlöschmittel oder Kohlendioxid verwenden. 

Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Das Produkt ist nicht entzündbar. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Beim Verbrennen 
entsteht reizender Rauch. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Vollständigen Schutzanzug und umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Im Brandfall, wenn nötig, 
umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Behälter und Umgebung mit Wassersprühnebel kühlen. Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen. Löschwasser nicht ins 
Oberflächenwasser oder Grundwassersystem gelangen lassen. Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser 
müssen entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 

Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Für angemessene Lüftung sorgen. Dämpfe/Nebel/Gas nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung 
vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.  
Nach der Handhabung Hände waschen. P272 - Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes 
tragen. 

Allgemeine Hinweise 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Verunreinigung des Grundwassers durch das 
Material vermeiden. 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Neutralisationsmittel verwenden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel,  
Weitere Angaben 
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Säurebindemittel, Universalbindemittel, Sägemehl). Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung 
behandeln. 

Vgl. Abschnitt 7. Handhabung und Lagerung 
Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Vgl. Abschnitt 13. Hinweise zur Entsorgung  
 
 
 
Mit Kalkmilch oder Soda neutralisieren, und mit viel Wasser wegspülen.  
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Konzentrat : Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden. Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen.  
P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Dämpfe/Nebel/Gas nicht einatmen. Berührung mit 
den Augen und der Haut vermeiden. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.  
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. 

Hinweise zum sicheren Umgang 

Das Produkt ist brennbar, aber nicht leicht zu entzünden. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz. Hände und Gesicht vor Pausen 
und sofort nach Handhabung des Produktes waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Von Nahrungsmitteln 
und Getränken fernhalten.  
Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen. 

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz 

Konzentrat : Nicht zum Verspritzen/Versprühen verwenden.  
Gebrauchsanweisung des Herstellers befolgen. 

Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

 Unter Verschluss oder nur für Sachkundige oder deren Beauftragte zugänglich aufbewahren. Für angemessene 
Lüftung sorgen. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen, gut belüfteten Ort aufbewahren. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. 
Zusammenlagerungshinweise 

Vor Hitze schützen. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

8A (Brennbare ätzende Gefahrstoffe) Lagerklasse nach TRGS 510: 

7.3. Spezifische Endanwendungen 

Siehe Kapitel 1 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900) 

Spitzenbegr. F/m³ mg/m³ ppm Bezeichnung CAS-Nr. Art 

2(I) 5 Ameisensäure 64-18-6 9,5 

1(I) 10 Octan-1-ol (Langkettige Alkohole) 111-87-5 54 

DNEL-/DMEL-Werte 

CAS-Nr. Bezeichnung 
DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert 

85536-14-7 Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 170 mg/kg KG/d 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 12 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 85 mg/kg KG/d 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 3 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 0,85 mg/kg KG/d 

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ lokal 12 mg/m³ 

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ lokal 3 mg/m³ 
PNEC-Werte 

Bezeichnung CAS-Nr. 

Umweltkompartiment Wert 

85536-14-7 Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 

Süßwasser 0,287 mg/l 

Meerwasser 0,0287 mg/l 

Meerwasser (intermittierende Freisetzung) 0,0167 mg/l 

Süßwassersediment 0,287 mg/l 

Meeressediment 0,287 mg/l 

Mikroorganismen in Kläranlagen 3,43 mg/l 

Boden 35 mg/l 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Nur in Räumen mit geeigneter Absaugvorrichtung verwenden. Dämpfe/Nebel/Gas nicht einatmen. Konzentration in 
der Luft unter den normalen Arbeitsplatzgrenzwerten halten. 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz  Dicht schließende Schutzbrille oder Gesichtsschutz 
 Handschutz   Handschuhe aus: Polychloropren (CR; 0,5 mm), Butylkautschuk (Butyl; 0,5 mm), Fluorkautschuk (FKM; 
0,7 mm) (Durchbruchzeit > 8 Stunden, max. Tragezeit 8 Stunden); Naturkautschuk/Naturlatex (NR; 0,5 mm), 
Polyvinylchlorid (PVC; 0,5 mm) (Durchbruchzeit zwischen 4 und 8 Stunden, max. Tragezeit 4 Stunden). 
Völlig ungeeignet (Durchbruchzeit weniger als 1 Stunde) sind Handschuhe aus: Nitrilkautschuk/Nitrillatex (NBR; 0,4 mm). 
Bei Naturlatex-Handschuhen besteht Allergiegefahr - wenn möglich andere Schutzhandschuhe einsetzen. 
Beim Tragen von Schutzhandschuhen sind Baumwollunterziehhandschuhe empfehlenswert! 

Körperschutz   Beim Verdünnen bzw. Abfüllen: Kunststoffschürze.         
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Atemschutz   Bei unzureichender Belüftung bzw. Atemschutz bei Grenzwertüberschreitung, z.B. Vollmaske/Halbmaske/ 
filtrierende Halbmaske mit: Kombinationsfilter E-P2 (gelb/weiß) od. Kombinationsfilter BE-P2 (grau/gelb/weiß) 
 

Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

flüssig Aggregatzustand: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

Farbe: gelb 
stechend Geruch: 

Prüfnorm 

Zustandsänderungen 
nicht bestimmt Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 
nicht bestimmt Siedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich: 

> 60 °C DIN 51755 Flammpunkt: 

Entzündbarkeit 
nicht anwendbar Feststoff/Flüssigkeit: 
nicht anwendbar Gas: 

Keine Daten verfügbar Untere Explosionsgrenze: 
Keine Daten verfügbar Obere Explosionsgrenze: 

Keine Daten verfügbar Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 
nicht anwendbar Feststoff: 
nicht anwendbar Gas: 

nicht bestimmt Zersetzungstemperatur: 

pH-Wert (bei 20 °C): 1% in H2O : 1,87 

Wasserlöslichkeit: vollkommen mischbar 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

nicht bestimmt 

nicht bestimmt Verteilungskoeffizient 
n-Oktanol/Wasser: 

35 hPa Dampfdruck: 
  (bei 20 °C) 

calcul. 

Dampfdruck: 
  (bei 50 °C) 

200 hPa calcul. 

Dichte (bei 20 °C): 1 g/cm³ 

Relative Dampfdichte: nicht bestimmt 

9.2. Sonstige Angaben 

Angaben über physikalische Gefahrenklassen 

Das Produkt erwies sich gemäß Test der Richtlinie 67/548/EEC (Methode A17, brandfördernde Eigenschaften) als 
nicht brandfördernd. 

Oxidierende Eigenschaften 

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen 

nicht bestimmt Festkörpergehalt: 

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt 
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Weitere Angaben 

Nicht erforderlich 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Möglichkeit gefährlicher Reaktionen. nicht bestimmt 

10.2. Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Reagiert heftig mit Peroxiden. Oxidationsmittel, Basen. Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei 
bestimmungsgemäßem Umgang. 

Starke Sonneneinstrahlung über längere Zeit. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Basen. Unverträglich mit starken Basen und Oxidationsmitteln. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Erfahrungsgemäß nicht zu erwarten 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dämpfen führen. 
Weitere Angaben 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Akute Toxizität 
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
LD50/oral/Ratte = 1.290 mg/kg (OECD-Guideline Nr. 401) 
LD50/oral/Ratte = (2 % Sol.)= >8.000 mg/kg (OECD-Guidelind Nr. 401) 
LD50/dermal/Kaninchen = > 6.900 mg/kg (OECD-Guideline Nr.402) 

ATEmix berechnet 
ATE (oral) 834,8 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 16,02 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) 1,020 mg/l 
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Bezeichnung CAS-Nr. 

Quelle Spezies Dosis Expositionsweg Methode 

64-18-6 Ameisensäure 

Ratte LD50 730 mg/kg OECD 401 oral 

inhalativ (4 h) Dampf LC50 7,85 mg/l Ratte BASF Test 
inhalativ Staub/Nebel ATE 0,5 mg/l 

85536-14-7 Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 

Ratte LD50
 >300-200
0 mg/kg 

oral 

Ratte LD50 >2000 
mg/kg 

BASF dermal 

111-87-5 1-Octanol 

Ratte LD50 >5000 
mg/kg 

OECD 401 oral 

Kaninchen LD50 >2000 
mg/kg 

dermal 

298-12-4 Glyoxylsäure 

Ratte LD50 2528 
mg/kg 

OECD 401 oral 

Ratte LD50 >2000 
mg/kg 

OECD 402 dermal 

97489-15-1 sekundäres n-Alkansulfonat 

Ratte LD50
 >500-200
0 mg/kg 

OECD 401 oral 

Maus LD50 >2000 
mg/kg 

dermal 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Akute Hautreizung/Ätzwirkung : ätzende Wirkungen (OECD-Guideline Nr.404) 
Akute Hautreizung/Ätzwirkung (2 % Sol.): Keine Hautreizung  
Auge/Kaninchen = (2 % Sol.) : reizend (OECD-Guideline Nr.405) 

Reiz- und Ätzwirkung 

Sensibilisierende Wirkungen 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (Glyoxylsäure; Dipenten) 
Eine sensibilisierende Wirkung konnte nicht beobachtet werden. 

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Enthält keinen als krebserzeugend eingestuften Bestandteil  
Enthält keinen als erbgutverändernd eingestuften Bestandteil  
Enthält keinen als reproduktionstoxisch eingestuften Bestandteil 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Aspirationsgefahr 
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. 

Das Produkt ist als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Die beim Umgang mit Chemikalien 
üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Weitere gefährliche Eigenschaften können  

Sonstige Angaben zu Prüfungen 
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nicht ausgeschlossen werden. 
11.2. Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 
Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten 
Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in 
Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. Weitere gefährliche Eigenschaften 
können nicht ausgeschlossen werden. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu 
beachten. 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1. Toxizität 
Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Von diesem 
Produkt sind keine ökotoxikologischen Wirkungen bekannt. 
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CAS-Nr. Bezeichnung 
[h] | [d] Aquatische Toxizität Dosis Quelle Spezies Methode 

Ameisensäure 64-18-6 

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203 LC50 130 mg/l Brachydanio rerio 
Akute Algentoxizität 72 h OECD 201 ErC50 1240 

mg/l 
Slenastrum 
capricornutum 

Akute Crustaceatoxizität 48 h OECD 203 EC50 365 mg/l Daphnia magna 

Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 85536-14-7 

Akute Fischtoxizität 96 h DIN EN ISO 7346-2 LC50 >1-10 
mg/l 

Leponis macrochirus 

Akute Algentoxizität ErC50 >10-100 
mg/l 

Desmodesmus 
subspicatus 

Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 >1-10 
mg/l 

Daphnia magna 

Fischtoxizität NOEC >10-100 
mg/l 

Pseudomonas putida OECD 209 

Crustaceatoxizität NOEC >1-10 
mg/l 

Daphniaia magna 

1-Octanol 111-87-5 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 >10-100 
mg/l 

Pimeohales promelas 

Akute Algentoxizität OECD 209 ErC50 >10-100 
mg/l 

Desmodesmus 
subspicatus 

Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 >10-100 
mg/l 

Daphnia magna 

Crustaceatoxizität NOEC <=1 mg/l Daphnia magna OECD 211 
Glyoxylsäure 298-12-4 

Akute Fischtoxizität 96 h OECD 203 LC50 >200 
mg/l 

Brachydanio  rerio 

Fischtoxizität NOEC >200 
mg/l 

Akute Bakterientoxizität   (EC50 >2000 
mg/l) 

sekundäres n-Alkansulfonat 97489-15-1 

Akute Fischtoxizität 96 h LC50 10 mg/l Danio rerio 
(Zebrabärbling) 

Akute Algentoxizität 72 h OECD 202 ErC50 >61 mg/l Scenedemus 
subspicatus 

Akute Crustaceatoxizität 48 h EC50 10 mg/l Daphnia magna 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. Nach den Ergebnissen der Bioabbaubarkeittests ist dieses 
Produkt als leicht abbaubar einzustufen. : 86 % (28 d) (OECD-Guideline Nr. 301 E) 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Für das Produkt selber sind keine Daten vorhanden. 
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Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser 

Log Pow Bezeichnung CAS-Nr. 
64-18-6 -0,54 Ameisensäure 
85536-14-7 3,2 Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivate (Dodecylbenzolsulfonsäure) 
111-87-5 3,5 1-Octanol 
97489-15-1 0,2 sekundäres n-Alkansulfonat 

Bei bestimmungsgemäßem Umgang sind keine Umweltbeeinträchtigungen bekannt oder zu erwarten. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
Dieses Gemisch enthält keinen Stoff, der als persistent, bioakkumulierend und toxisch (PBT) betrachtet wird. 

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein 
Inhaltstoff die Kriterien erfüllt. 

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften 

Keine bekannt. 
12.7. Andere schädliche Wirkungen 

Nicht in Oberflächengewässer oder Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in den Untergrund vermeiden. 
Weitere Hinweise 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 

Empfehlungen zur Entsorgung 
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. Ein 
Entsorgen zusammen mit normalem Abfall ist nicht erlaubt. Eine spezielle Entsorgung gemäß lokalen gesetzlichen 
Vorschriften ist erforderlich. 

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt 
020108 ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, 

JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
NAHRUNGSMITTELN; Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei; Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft, die gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher 
Abfall 

Abfallschlüssel - verbrauchtes Produkt 
ABFÄLLE AUS LANDWIRTSCHAFT, GARTENBAU, TEICHWIRTSCHAFT, FORSTWIRTSCHAFT, 
JAGD UND FISCHEREI SOWIE DER HERSTELLUNG UND VERARBEITUNG VON 
NAHRUNGSMITTELN; Abfälle aus Landwirtschaft, Gartenbau, Teichwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und 
Fischerei; Abfälle von Chemikalien für die Landwirtschaft mit Ausnahme derjenigen, die unter 02 01 08 
fallen 

020109 

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung 
VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 
SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 
Verpackungsabfälle); Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind; gefährlicher Abfall 

150110 

Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als gefährlicher Abfall entsorgen. Leere 
Behälter mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden. Nach dem 
Reinigen können die Materialien der Kunststoffwiederverwertung zugeführt werden. 

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
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14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3265 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Ameisensäure, Lösung) 

14.3. Transportgefahrenklassen: 8 
14.4. Verpackungsgruppe: II 
Gefahrzettel: 8 

Klassifizierungscode: C3 
Sondervorschriften: 274 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
Freigestellte Menge: E2 
Beförderungskategorie: 2 
Gefahrnummer: 80 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3265 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

ÄTZENDER SAURER ORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G. 
(Ameisensäure, Lösung) 

14.3. Transportgefahrenklassen: 8 
14.4. Verpackungsgruppe: II 
Gefahrzettel: 8 

Klassifizierungscode: C3 
Sondervorschriften: 274 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
Freigestellte Menge: E2 

Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: UN 3265 
14.2. Ordnungsgemäße 
UN-Versandbezeichnung: 

CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (formic acid, solution) 

14.3. Transportgefahrenklassen: 8 
14.4. Verpackungsgruppe: II 
Gefahrzettel: 8 

Sondervorschriften: 274 
Begrenzte Menge (LQ): 1 L 
Freigestellte Menge: E2 
EmS: F-A, S-B 

14.5. Umweltgefahren 

Nein UMWELTGEFÄHRDEND:  

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Achtung: ätzend. 

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 
nicht anwendbar 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

EU-Vorschriften 
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): 

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75 
55,5 % (550 g/l) Angaben zur IE-Richtlinie 2010/75/EU 

(VOC): 

Nicht zutreffend. Angaben zur VOC-Richtlinie 
2004/42/EG: 

Nationale Vorschriften 

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). 
Beschäftigungsbeschränkungen für werdende und stillende Mütter beachten 
(§§ 11 und 12 MuSchG). 

Beschäftigungsbeschränkung: 

2 - deutlich wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV Status: 
Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus. Hautresorption/Sensibilisierung: 

Zusätzliche Hinweise 
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Änderungen 
Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,11,15. 

Abkürzungen und Akronyme 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Einstufungsverfahren Einstufung 

Met. Corr. 1; H290 
Acute Tox. 4; H302 Berechnungsverfahren 
Acute Tox. 4; H332 Berechnungsverfahren 

Skin Corr. 1B; H314 
Eye Dam. 1; H318 Auf Basis von Prüfdaten 
Skin Sens. 1; H317 Berechnungsverfahren 
Aquatic Chronic 3; H412 Berechnungsverfahren 
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H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H302+H332 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H331 Giftig bei Einatmen. 
H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum 
Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in 
diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das in diesem Sicherheitsdatenblatt genannte Produkt 
mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können 
die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf 
das so gefertigte neue Material übertragen werden. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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